
BNotK
AKTUELL

N
O

VEM
B

ER 2021



INHALT

EDITORIAL

BERUFSPOLITIK
>>  Rückblick auf die 19. Legislaturperiode 

AUS DER KAMMER
>>  Ein Rundgang durch die IT der Bundesnotarkammer
>>  124. Generalversammlung der Bundesnotarkammer

INTERNATIONALES
>>  CNUE-Generalversammlung in Budapest

FÜR DIE PRAXIS
>>  Organspende in der Patientenverfügung
>>  Einführung des Elektronischen Urkundenarchivs 

 

TERMINE
>>  Workshop der FIU und BNotK zur GwGMeldV-Immobilien 

VERSCHIEDENES
>>  Erklärfilm zum Testament
>>  BNotK Aktuell auch im digitalen Format
>>  Geburtstagsmitteilungen 

INTERVIEW
>>  Christof Schulte, Leiter der FIU

02.

03.

 
07.

11.

13.

 

15.

16.

17.

BNotK AKTUELL



Staatssekretär und Beauftragter der 
Bundesregierung für Informations- 
technik Dr. Markus Richter

„Die Möglichkeit zur 
sicheren elektronischen 
Identifizierung ist nicht 
nur in der Verwaltung 
eine der zentralen 
Voraussetzungen für  
digitale Prozesse,  
sondern auch in der  
Rechtspflege.“

Die Möglichkeit zur sicheren elektro-
nischen Identifizierung ist nicht nur 
in der Verwaltung eine der zentralen 
Voraussetzungen für digitale Prozes-
se, sondern auch in der Rechtspflege. 
Dafür gibt es in Deutschland mit der 
Online-Ausweisfunktion, kurz Online-
Ausweis, seit 2010 eine rechtswirksame 
und datenschutzfreundliche Lösung. 
Die Online-Ausweisfunktion können In-
haberinnen und Inhaber des Personal-
ausweises, des elektronischen Aufent-
haltstitels für in Deutschland lebende 
Personen aus Drittstaaten sowie der 
eID-Karte für Bürgerinnen und Bürger 
der Europäischen Union nutzen. Über 
62 Millionen Menschen verfügen heu-
te über einen Online-Ausweis. In den 
vergangenen zwölf Monaten wurde er 
mehr als 3,1 Millionen mal verwendet, 
im Durchschnitt rund 8.600 mal pro 
Tag.
 Seit September 2017 ist der staat-
liche Online-Ausweis gemäß eIDAS-
Verordnung der EU für das Vertrau-
ensniveau „hoch“ notifiziert. Dadurch 
kann er künftig auch im Rahmen des 
neuen Videoidentifizierungsverfahrens 
für die Online-Gründung einer GmbH 
zum Einsatz kommen, welches durch 
das Gesetz zur Umsetzung der Digita-

lisierungsrichtlinie (DiRUG) eingeführt 
wird. Während des Gesetzgebungsver-
fahrens standen wir in dieser Frage im 
engen Austausch sowohl mit dem zu-
ständigen Bundesministerium der Jus-
tiz und für Verbraucherschutz als auch 
mit der Bundesnotarkammer. Wir be-
grüßen, dass der Gesetzgeber das Ge-
setz in diesem Jahr verabschiedet hat.
 Bis das DiRUG im August 2022 in 
Kraft tritt, wird eine meines Erachtens 
maßgebliche Verbesserung der Nut-
zungsfreundlichkeit des Online-Aus-
weises weitgehend etabliert sein. Am 
1. September 2021 trat das Gesetz zur 
Einführung eines elektronischen Identi-
tätsnachweises mit einem mobilen End-
gerät (Smart-eID-Gesetz) in Kraft. Die 
Smart-eID ermöglicht Bürgerinnen und 
Bürgern die Speicherung der Daten für 
den Online-Ausweis in einem sicheren 
Bereich direkt in ihren Smartphones. 
Die Ausweiskarte muss dann nur noch 
einmal, bei der Übertragung der Daten 
aus dem Chip des Ausweisdokuments, 
an das Smartphone gehalten werden. 
Das praktische, digitale Ausweisen 
ohne Ausweiskarte ist innerhalb weni-
ger Sekunden abgeschlossen. Derzeit 
arbeiten wir mit Hochdruck daran, die 
technischen Voraussetzungen dafür zu 

schaffen, dass die ersten Bürgerinnen 
und Bürger die Smart-eID noch in die-
sem Jahr nutzen können. In der ersten 
Jahreshälfte 2022 soll die Smart-eID auf 
den meisten im Handel verfügbaren 
Smartphones nutzbar sein.
 Der Online-Ausweis wird stetig an 
neue technische Möglichkeiten ange-
passt. Seinen „Markenkern“ behält er 
bei: Als hochsicheres Identifizierungs-
mittel kann und sollte er immer dann 
zum Einsatz kommen, wenn rechts-
sicheres digitales Ausweisen benötigt 
wird. 

EDITORIAL

Foto: Henning Schacht
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BERUFS
POLITIK RÜCKBLICK AUF DIE  

19. LEGISLATURPERIODE

Foto: Sam Mgrdichian | unsplash.com

Das Ende der 19. Legislaturperiode 
des Bundestags gibt Gelegenheit, aus 
Sicht des notariellen Berufsstandes auf 
wichtige Gesetzgebungs- und Rechtset-
zungsvorhaben zurückzublicken, die 
in dieser Wahlperiode zum Abschluss 
gebracht wurden. Gerade gegen Ende 
der Legislaturperiode wurden noch 
einige für die Notarinnen und Notare 
sehr maßgebliche Gesetzgebungsvor-
haben beschlossen.

DiRUG
Das Gesetz zur Umsetzung der Digita-
lisierungsrichtlinie (DiRUG) bildet – im 
Anschluss an die Errichtung des Elek-
tronischen Urkundenarchivs, die noch 
zum Ende der 18. Legislaturperiode 
beschlossen wurde – einen weiteren 
Meilenstein bei der Digitalisierung des 
deutschen Notariats. Dieses Gesetz ist 
aus Sicht des notariellen Berufsstands 
ein großer Erfolg, hat sich der deutsche 
Gesetzgeber doch dafür entschieden, 
von der nach der Richtlinie lediglich als 
Option vorgesehenen Möglichkeit Ge-
brauch zu machen und eine notarielle 
Mitwirkung bei Online-Gründungen 
vorzusehen. Damit werden die bewähr-
ten Standards im Präsenzverfahren in 
die digitale Welt überführt. 
 Ab 1. August 2022 wird es damit 
möglich sein, eine GmbH in einem On-
line-Beurkundungsverfahren zu grün-
den, das keine körperliche Präsenz der 
Beteiligten bei der Notarin oder bei 
dem Notar mehr erfordert. Desgleichen 
gilt für Handelsregisteranmeldungen 
bei Einzelkaufleuten und Kapitalgesell-
schaften. Die Beurkundung bzw. Be-
glaubigung erfolgt stattdessen mittels 
eines von der Bundesnotarkammer zu 
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betreibenden Videokommunikations-
systems. Die Bundesnotarkammer ge-
währleistet hierbei höchste Standards 
bei Datensicherheit, Datenschutz, Mani-
pulationsresistenz und Verfügbarkeit. 
 Das Gesetz sieht dabei eine verläss-
liche Identifizierung der Beteiligten vor, 
die einer Identifizierung im Präsenz-
verfahren gleichkommt. Dies wird ins-
besondere dadurch erreicht, dass die 
Notarinnen und Notare das auf dem 
Ausweisdokument der Beteiligten ge-
speicherte Lichtbild elektronisch aus-
lesen können. Dies dient der Verhinde-
rung eines Identitätsmissbrauchs, was 
von besonderer Bedeutung für eine 
wirksame Verhütung von Straftaten ist. 
Abgerundet wird das Gesetz durch be-
sondere Zuständigkeitsregelungen, die 
das bewährte System der vom Bedürf-
nis abhängigen Ausschreibung von No-
tarstellen erhalten und insbesondere 
die flächendeckende Versorgung der 
Bevölkerung mit notariellen Leistun-
gen weiterhin sicherstellen.
 
MoPeG
Das Gesetz zur Modernisierung des Per-
sonengesellschaftsrechts (MoPeG) ist 
aus Sicht des notariellen Berufsstandes 
ebenfalls sehr erfreulich. Zum 1. Januar 
2024 wird mit dem Gesellschaftsregister 
ein Register für GbR eingeführt, das sich 
eng an das Handelsregister anlehnt, 
insbesondere was Eintragungsvoraus-
setzungen, registerführende Stelle und 
Publizität betrifft. Die Eintragung in das 
Register hat zwar keine konstitutive Wir-
kung. Jedoch besteht eine verfahrens-
mäßige Eintragungsobliegenheit für 
GbR, die registrierte Rechte, insbeson-
dere im Grundbuch und Handelsregis-
ter, halten. Dies gilt auch für bereits be-
stehende Altgesellschaften. Insgesamt 
werden durch das Gesellschaftsregister 

Existenz und Vertretungsberechtigung 
im Zusammenhang mit einer GbR zu-
künftig wesentlich leichter nachweisbar 
sein.

Berufsrecht
Ein weiteres für Notarinnen und No-
tare wichtiges Reformprojekt der ver-
gangenen Wahlperiode war das Gesetz 
zur Modernisierung des notariellen Be-
rufsrechts und zur Änderung weiterer 
Vorschriften, das am 1. August 2021 in 
Kraft getreten ist (hierzu ausführlich 
Rundschreiben Nr. 9/2021 der Bundes-
notarkammer). Neben der Einführung 
eines Einsichtsrechts in notarielle Ur-
kunden zu Forschungszwecken hält 
das Reformgesetz erweiterte Möglich-
keiten zur Amtsniederlegung wegen 
Kinder- und Angehörigenbetreuung 
sowie wegen eigener vorübergehender 
Amtsunfähigkeit bereit, wodurch die 
Vereinbarkeit von Familie und Notar-
amt deutlich gestärkt wird. Darüber hi-
naus enthält das Gesetz vielerlei Ände-
rungen im Detail. Insgesamt zeigt die 
Beschränkung dieses Gesetzes auf im 
Wesentlichen punktuelle Änderungen, 
dass sich das notarielle Berufsrecht 
auch nach Ansicht des Gesetzgebers 
in seiner bisherigen Form bewährt hat 
und keiner grundlegend umwälzenden 
Reform bedarf.
 Aufgrund des Gesetzes zur Neure-
gelung des Berufsrechts der anwalt-
lichen und steuerberatenden Berufs-
ausübungsgesellschaften sowie zur 
Änderung weiterer Vorschriften im 
Bereich der rechtsberatenden Berufe 
werden sich ab 1. August 2022 Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälte mit 
Angehörigen aller Freien Berufe i. S. d.  
§ 1 Abs. 2 PartGG soziieren dürfen. Er-
freulich ist, dass sich Anwaltsnotarin-
nen und Anwaltsnotare auch weiterhin 

nur mit Angehörigen der bereits bisher 
sozietätsfähigen Berufe zusammen-
schließen dürfen. Eine Erweiterung 
auf alle Freien Berufe wäre mit dem 
Amtscharakter der notariellen Tätigkeit 
nicht vereinbar.

Geldwäschegesetz
Zu weitreichenden Änderungen für die 
notarielle Praxis kam es im Bereich des 
Geldwäscherechts. Hier wurden mit 
dem Gesetz zur Umsetzung der Ände-
rungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwä-
scherichtlinie, der Verordnung zu den 
nach dem Geldwäschegesetz melde-
pflichtigen Sachverhalten im Immobi-
lienbereich sowie dem Transparenz- 
register- und Finanzinformations- 
gesetz gleich drei Rechtsetzungsvor-
haben in der vergangenen Legislatur-
periode abgeschlossen. 
 Aus notarieller Sicht besonders rele-
vant waren dabei die Einführung spezifi-
scher geldwäscherechtlicher Beurkun- 
dungsverbote sowie die Erweiterung 
der Meldepflichten bei Immobilienge-
schäften. Der Gesetzgeber reagierte 
damit auf das nach Einschätzung der 
Bundesregierung und der Strafverfol-
gungsbehörden hohe Geldwäscheri-
siko im deutschen Immobiliensektor. 
Den Notarinnen und Notaren kommt 
hierbei aufgrund ihrer gesetzlich vor-
geschriebenen Mitwirkung an Grund-
stückskäufen eine besondere Bedeu-
tung zu. Ihre Rolle wurde allerdings 
politisch wie medial immer wieder 
auch sehr kritisch betrachtet, insbe-
sondere aufgrund ihrer – inzwischen 
der Vergangenheit angehörenden – 
geringen Anzahl an Meldungen an die 
Zentralstelle für Finanztransaktions-
untersuchungen (FIU). 
 Die neuen Pflichten verursachen 
zwar Mehraufwand in den Notarbüros, 
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stärken aber auch die Bedeutung der 
notariellen Mitwirkung. Sie sind nicht 
zuletzt Ausdruck davon, dass das Beur-
kundungsverfahren nicht nur den Inte- 
ressen der Beteiligten, sondern auch 
der Verteidigung der Rechtsordnung 
und damit öffentlichen Zwecken dient.
 Die Auswirkungen der Reform las-
sen sich inzwischen in Zahlen messen: 

Lag die Anzahl der Meldungen durch 
Notarinnen und Notare im Jahr 2019 
noch im zweistelligen Bereich, stieg sie 
alleine im letzten Quartal 2020 auf über 
1.600. Sie haben damit mit Abstand die 
meisten Meldungen aus dem Nicht- 
finanzsektor abgegeben (lesen Sie hier-
zu auch das Interview in diesem Heft 
mit dem Leiter der FIU Christof Schulte).

WEMoG
Was materiellrecht-
liche Neuerungen in 
notarrelevanten Be-
reichen betrifft, ist 
an erster Stelle das 
Gesetz zur Förderung 
der Elektromobilität 
und zur Modernisie-
rung des Wohnungs-
eigentumsgesetzes 
und zur Änderung 
von kosten- und 
grundbuchrechtl i -

chen Vorschriften zu nennen. Das Ge-
setz ist am 1. Dezember 2020 in Kraft 
getreten und hat das Wohnungseigen-
tumsrecht umfassend reformiert. Für 
die notarielle Praxis hat es zahlreiche 
Konsequenzen im Detail. Hierzu gehö-
ren vor allem die erweiterten Möglich-
keiten der Begründung von Sonder-
eigentum, die neuen Vorschriften zur 
Eintragung von Vereinbarungen und 
Beschlüssen ins Grundbuch und die 
Erleichterungen im Rechtsverkehr mit 
Wohnungseigentümergemeinschaften.

Vormundschafts- und Betreuungs-
recht
Daneben ist in der 19. Legislaturpe-
riode auch ein Gesetz zur Reform des 
Vormundschafts- und Betreuungs-
rechts zum Abschluss gebracht wor-
den. Es wird am 1. Januar 2023 in Kraft 
treten und enthält eine grundlegende 
Umwälzung des Rechts der Vormund-
schaft und Betreuung. Die Reform 

Foto: Joel Filipe | unsplash.com

Foto: Scott Graham | unsplash.com
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beinhaltet u. a. ein gesetzliches Not-
vertretungsrecht für Ehegatten in Ge-
sundheitsangelegenheiten. Hierzu hat 
sich die Bundesnotarkammer in dem 
Gesetzgebungsverfahren kritisch ge-
äußert und auf eine Schwächung des 
Selbstbestimmungsrechts sowie Miss-
brauchsrisiken hingewiesen. Erfreu-
lich ist die Einführung eines ärztlichen 
Einsichtnahmerechts in das Zentrale 
Vorsorgeregister, wodurch die Bedeu-
tung dieses Registers weiter gestärkt 
wird. Aus notarieller Sicht interessant 
ist zudem § 7 Abs. 1 Satz 2 BtOG k. F., 
wonach die Wirkung der Beglaubigung 
einer von einer Betreuungsbehörde 
beglaubigten Vorsorgevollmacht mit 
dem Tod der vollmachtgebenden Per-
son endet.

Stiftungsrecht
Weiter hat der Gesetzgeber in der  
19. Legislaturperiode auch ein Gesetz 
zur Vereinheitlichung des Stiftungs-
rechts beschlossen. Für Stiftungen wird 
ab 1. Januar 2026 ein Stiftungsregister 
beim Bundesamt für Justiz geführt, das 
mit öffentlichem Glauben ausgestattet 
ist; Registeranmeldungen sind öffent-
lich zu beglaubigen. Das Stiftungsregis-
ter wird zukünftig einen leichten und 
rechtssicheren Nachweis von Existenz 
und Vertretungsberechtigung im Zu-
sammenhang mit Stiftungen ermögli-
chen, was sehr erfreulich ist. Unerfreu-
lich ist hingegen, dass zukünftig das 
schuldrechtliche Stiftungsgeschäft un-
ter Lebenden nurmehr der Schriftform 
bedarf und dass umwandlungsrechtli-
che Vorgänge im Zusammenhang mit 
Stiftungen („Zulegung“ und „Zusam-
menlegung“) ebenfalls nur noch dem 
Schriftformerfordernis unterfallen. Da-
gegen hat sich die Bundesnotarkam-
mer in dem Gesetzgebungsverfahren 
ausgesprochen, da mit Strukturprin-
zipien des Gesellschaftsrechts gebro-
chen und dem Missbrauch von Stiftun-
gen für Geldwäschezwecke Vorschub 
geleistet wird.

Covid-19-Pandemie
Die Covid-19-Pandemie hat auch das 
notarielle Berufs- und Verfahrensrecht 
nicht verschont. An Sondergesetzge-
bung ist zum einen zu erwähnen das 
Gesetz zur Sicherstellung der Funkti-
onsfähigkeit der Kammern im Bereich 
der Bundesrechtsanwaltsordnung, der 
Patentanwaltsordnung, der Bundesno-
tarordnung, der Wirtschaftsprüferord-
nung und des Steuerberatungsgeset-
zes während der COVID-19-Pandemie, 
das eine Beschlussfassung aller Kam-

mer- und Kassengremien im Wege des 
Distanzverfahrens ermöglicht, und das 
Gesetz zur Abmilderung der Folgen 
der COVID-19-Pandemie im Zivil-, In-
solvenz- und Strafverfahrensrecht, das 
die Durchführung von Hauptversamm-
lungen gänzlich ohne physische Prä-
senz der Aktionärinnen und Aktionäre 
ermöglicht. Erfreulich ist, dass der Ge-
setzgeber auch dort die maßgebliche 
Funktion der beurkundenden Notarin-
nen und Notare erkannt hat, indem er 
deren physische Präsenz auch unter 
Pandemiebedingungen weiterhin für 
erforderlich hält.

NotAktVV
Auf Verordnungsebene ist insbeson-
dere die Verordnung über die Führung 
notarieller Akten und Verzeichnisse 
sowie zur Änderung der Verordnung 
über die notarielle Fachprüfung zu 
nennen. Einige Bestimmungen dieser 
Verordnung sind bereits in Kraft getre-
ten, darunter Regelungen zur Führung 
der Nebenakten und der Generalakte. 
Der Großteil der Regelungen wird zum 
1. Januar 2022 in Kraft treten und De-
tailregelungen zur Führung von notari-
ellen Akten und Verzeichnissen treffen, 
die insbesondere im Rahmen der Ein-
richtung des Elektronischen Urkunden-
archivs von Bedeutung sind.

Fazit
Die vorstehende Übersicht über die aus 
notarieller Sicht wesentlichen Recht-
setzungsvorhaben in der vergangenen 
Wahlperiode zeigt, dass der Gesetz-
geber auf notarrelevanten Gebieten 
des Zivil- und Verfahrensrechts nicht 
untätig war, sondern wesentliche Ge-
setzgebungsvorhaben zum Abschluss 
gebracht hat. Dabei fällt die Bilanz der 
vergangenen Wahlperiode aus Sicht 
des notariellen Berufsstandes insge-
samt positiv aus. Die für die Rechtspfle-
ge elementare Rolle der Notarinnen 
und Notare wurde vom Gesetzgeber 
weiter gestärkt. Der bereits vor mehr 
als zehn Jahren eingeschlagene Weg 
der zunehmenden Digitalisierung des 
Notariats wird weiter konsequent ver-
folgt, ohne dass rechtsstaatlich zwin-
gende und wesensprägende Grund-
sätze des notariellen Amtes außer Acht 
gelassen werden. 

> > Über den Autor
Dr. Benedikt Strauß ist bayerischer No-
tarassessor und seit August 2018 bei der 
Bundesnotarkammer tätig, seit August 
2021 als Geschäftsführer National.
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AUS DER 
KAMMER EIN RUNDGANG DURCH DIE 

IT DER BNOTK 
 
Die Schlussetappe 
Schneller.Besser.Weiter

In den zurückliegenden Etappen dieser 
Rundreise durch die IT der Bundesno-
tarkammer haben sich die Bereiche 
IT-Plattform (Betrieb), Produkt- und 
Projekthaus sowie Technischer Sup-
port anhand von Beispielen aus dem 
operativen Alltag vorgestellt. Die zu-
nehmende Anzahl von IT-Projekten 
der Bundesnotarkammer und die da-
mit steigende Zahl von Anwendungen, 
die in den Notarbüros alltäglich im 
Dauerbetrieb genutzt werden, haben 
in Verbindung mit einer immer größer 
und komplexer werdenden IT-System-
landschaft dazu geführt, dass sich die 
IT der Bundesnotarkammer gerade in 
diesen Bereichen über die letzten Jah-
re personell deutlich verbreitert hat, 
um die Projekte mit Unterstützung von 
ausgewählten IT-Partnern „on time, on 
budget & on quality“ umzusetzen, die 
daraus resultierenden Anwendungen 
in den Betrieb zu überführen und diese 
auch zu betreiben, weiterzuentwickeln 
und zu supporten. 
 Dazu braucht es auf der einen Sei-
te eine schlagkräftige Organisation mit 
klaren Verantwortlichkeiten, belastba-
ren Prozessen und festgelegten Regeln 
sowie einem in der Praxis bewährten 
Methodenbaukasten. Auf der ande-
ren Seite braucht es aber auch ausrei-
chend Flexibilität, um auf sich immer 
wieder auftretende Änderungsanfor-
derungen und Störungen, die auf die 
Projekte und den Betrieb einwirken, 
dynamisch reagieren zu können. Und 
trotz der vielfältigen Vorzüge, die agile 

Foto: Bundesnotarkammer |  Kopf & Kragen
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Methoden im Projektmanagement und 
in der Softwareentwicklung bieten, 
muss doch ein übergeordneter Plan 
Sorge dafür tragen, dass die Abhän-
gigkeiten zwischen den Projekten, An-
wendungen und auch den technischen 
Komponenten im Maschinenraum be-
rücksichtigt werden. Neben vielen an-
deren Fähigkeiten einer Organisation 
entstehen auch die vorgenannten Fä-
higkeiten nicht von selbst, sie müssen 
systematisch entwickelt werden. 
 Jede Organisation, so auch die Bun-
desnotarkammer, muss sich also selbst 
immer wieder kritisch hinterfragen 
und prüfen, ob die aktuelle Aufbau- 
und Ablauforganisation noch geeignet 
ist, die erforderliche Leistungsfähigkeit 
zu erhalten oder gar zu steigern. Die 
Bundesnotarkammer investiert daher 
Zeit und Geld in die kontinuierliche 
Fortentwicklung der gesamten Orga-
nisation, insbesondere der IT. So hat 
sich mit den Methoden systemischer 
Organisationsentwicklung eine moder- 
ne Arbeitskultur entwickelt, in der 
Mitarbeitende die regelmäßigen Ver-
änderungen der Organisation durch 
persönliche Beteiligung aktiv mitgestal- 
ten können, in der offen kommuniziert 
wird, Entscheidungen transparent ge-
macht werden und die Übernahme 
von Verantwortung durch jeden Mit-
arbeitenden zur Selbstverständlich-
keit wird. Dies nicht nur mit dem Ziel, 
noch schneller in der Umsetzung der 
Projekte und der Behebung von Stö-
rungen, noch besser bei der Aufnah-
me, Formulierung und Dokumentation 
von Anforderungen als Grundlage des 
Designs der Anwendungen zu werden 
und weiter die Herausforderungen si-
cher bewältigen zu können, die in den 
vielen parallelen, meist untereinander 
stark abhängigen Projekttätigkeiten 

und dem daraus resultierenden, stetig 
wachsenden und sich verändernden 
Produktportfolio stecken. 
 Diese Fortentwicklung der Organi-
sation hat auch zum Ziel, dass die Bun-
desnotarkammer als Arbeitgeber noch 
attraktiver wird, für neue Mitarbeiten-
de, aber auch und insbesondere für die 
Kolleginnen und Kollegen, die bereits 
seit vielen Jahren für die Bundesno-
tarkammer tätig sind. Es besteht wei-
terhin hoher Bedarf an qualifizierten 
IT-Fachkräften. Aber beim Recruiting 
konkurriert die Bundesnotarkammer 
in einer seit einigen Jahren zunehmend 
angespannten Situation am Arbeits-
markt mit den vielen hippen Start-Ups 
in Berlin, aber auch mit renommierten 
Wirtschaftsunternehmen. Die Bun-
desnotarkammer unternimmt daher 
Anstrengungen, um als Arbeitsgeber 
noch attraktiver zu werden. Beispiel-
haft hierfür ist das Onboarding-Pro-
gramm , um neue Kolleginnen und Kol-
legen in die Teams zu integrieren und 
unkompliziert an die Spezifika ihrer Ar-
beit sowie die Bundesnotarkammer im 
Allgemeinen heranzuführen. Zudem 
war es für die Umsetzung der Projekte, 
die Weiterentwicklung der Anwendun-
gen, den Betrieb und den Technischen 
Support unabdingbar, dass passende 
Weiterbildungsangebote zum Auf- und 
Ausbau von Fach- und Führungskom-
petenzen geschaffen wurden. Eine 
gute Mischung von Seminaren, die 
durch externe Schulungsanbieter ver-
mittelt werden und Lerneinheiten, bei 
denen erfahrene Mitarbeitende ihr 
technisches und fachliches Wissen an 
Kolleginnen und Kollegen weitergeben, 
sorgt dafür, dass alle auf Ballhöhe blei-
ben können. Für die Bundesnotarkam-
mer ist dies ein weiterer Baustein einer 
lernenden Organisation.

Der Selbstanspruch, dem die IT der 
Bundesnotarkammer mit all den in den 
Etappen der zurückliegenden Rundrei-
se im Überblick beschriebenen techni-
schen, organisatorischen, operativen 
und strategischen Maßnahmen ent-
sprechen möchte, ist der, mittels Di-
gitalisierung notarieller Abläufe einen 
wesentlichen und nachhaltigen Beitrag 
zur Stärkung und Erhaltung des Sys-
tems der vorsorgenden Rechtspflege 
zu leisten, in dessen Zentrum die Nota-
rinnen und Notare stehen. 

> > Über den Autor
Dr. Hans-Günter Gaul ist IT-Direktor der 
Bundesnotarkammer. 
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124. GENERALVERSAMM-
LUNG DER BNOTK

Zum 124. Mal in der inzwischen 60-jäh-
rigen Geschichte der Bundesnotar-
kammer kam deren höchstes Gremi-
um zusammen, das durch das Gesetz 
zur Modernisierung des notariellen 
Berufsrechts von Vertreter- in General-
versammlung umbenannt wurde. Sie 
tagte in Travemünde und hatte eine 
umfangreiche Tagesordnung zu be-
handeln.

Neuwahlen
Turnusmäßig wurde das Präsidium der 

Foto: uschools |  istock.com

Bundesnotarkammer neu gewählt. 
Dieses umfasst infolge der Reform der 
Bundesnotarordnung nunmehr neun 
Mitglieder. Wiedergewählt wurden 
Herr Prof. Dr. Jens Bormann als Präsi-
dent, Herr Dr. Claus Cornelius als 1. Vi-
zepräsident und Herr Heiko Zier (nun-
mehr 2. Vizepräsident), ebenso die 
weiteren Präsidiumsmitglieder Frau 
Dr. Monika Beckmann-Petey und Herr 
Dr. Ulrich Haupt. Auf eigenen Wunsch 
ausgeschieden sind Herr Dr. Andreas 
Albrecht und Herr Prof. Dr. Stefan Hü-
gel. Neu in das Präsidium wurden Herr 
Christian Auffenberg, Herr Dr. Karsten 
Schwipps, Herr Dr. Markus Sikora und 
Herr Peter Wandel gewählt.

124. GENERALVERSAMM-
LUNG DER BUNDESNOTAR-
KAMMER

09

BNotK AKTUELL



Daneben wurden auch die Ausschüsse 
der Bundesnotarkammer neu besetzt. 
Dabei wurde großer Wert auf eine pa-
ritätische Berücksichtigung der Nota-
riatsverfassungen und auf besondere 
Berücksichtigung weiblicher Mitglieder 
gelegt.

Rechtsentwicklungen
Anschließend wurden die aktuellen 
Rechtsentwicklungen auf nationaler 
und internationaler Ebene behandelt. 
Prof. Dr. Bormann zog hierbei eine po-
sitive Bilanz:
 Er hob dabei besonders das Ge-
setz zur Umsetzung der Digitalisie-
rungsrichtlinie hervor. Das Gesetz sei 
ein großer Erfolg für den Berufsstand 
und belege, dass die Tätigkeit der No-
tarinnen und Notare unter Wahrung 
der wesensprägenden Grundsätze des 
notariellen Amtes in die digitale Welt 
überführt werden könne. Auch die Re-
form des Personengesellschaftsrechts 
sei im Hinblick auf die Einführung eines 
Gesellschaftsregisters für die GbR sehr 
erfreulich. Im Bereich des Geldwäsche-
rechts sei zu begrüßen, dass infolge 
der GwGMeldV-Immobilien die Anzahl 
der Meldungen durch Notarinnen und 
Notare erheblich gestiegen ist. Ange-
sichts der in der Vergangenheit erheb-
lichen Kritik an dem Meldeverhalten 
der Notarinnen und Notare sei dies ein 
wichtiges Zeichen.
 Auf europäischer Ebene verwies 
Prof. Dr. Bormann insbesondere auf 
den Erfolg bei dem Regulierungsindex, 
in den Notarinnen und Notare ent-
gegen den ursprünglichen Plänen der 
Europäischen Kommission nicht auf-
genommen wurden. Eine Aufnahme in 
den Index hätte zu einer umfassenden 
Deregulierung des Notarberufs führen 
können, was dem öffentlichen Amt der 
Notare als Organe der vorsorgenden 
Rechtspflege widerspricht. Bei den ak-
tuellen Gesetzgebungsverfahren wurde 
vor allem das EU-Gesetzgebungspaket 
zur Verhinderung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung besprochen, 
das an einigen Stellen kritisch zu sehen 

sei, da es unverhältnismäßige Verschär-
fungen der Sorgfaltspflichten vorsehe. 
Prof. Dr. Bormann stellte zudem das 
deutsch-spanische IT-Pilotprojekt EU-
doc vor, das den grenzüberschreiten-
den Austausch notarieller Urkunden er-
möglicht. Solche Projekte seien wichtig, 
um der Europäischen Kommission die 
Digitalisierungsoffenheit des Berufs-
stands zu demonstrieren.

Elektronischer Rechtsverkehr
Einen großen Raum bei den Diskus-
sionen nahm der Elektronische Rechts-
verkehr ein. Dabei wurde insbeson-
dere besprochen, wie angesichts der 
allgemeinen Chipkrise die Einführung 
des Elektronischen Urkundenarchivs 
gestaltet werden soll (lesen Sie hier-
zu den Artikel in dieser Ausgabe der 
BNotK Aktuell in der Rubrik „Für die 
Praxis“). Daneben wurden auch die all-
gemeinen Herausforderungen für die 
IT-Abteilung der Bundesnotarkammer 
angesichts der in den vergangenen an-
derthalb Jahrzehnten stetig zugenom-
menen IT-Aktivitäten thematisiert. In 
der Folge wuchs die Abteilung in kurzer 
Zeit von 30 auf über 140 Mitarbeiten-
de. Man stimmte deshalb überein, dass 
auch mithilfe eines externen Dienst-
leisters ein Transformationsprozess 
durchgeführt und notwendige Anpas-
sungen in der Organisation vorgenom-
men werden sollen (lesen Sie hierzu 
auch den Artikel in dieser Ausgabe der 
BNotK Aktuell zur Rundreise durch die 
IT der Bundesnotarkammer).

Gebühren des ZVR und ZTR
Die Generalversammlung beschloss 
jeweils eine Anpassung der Gebühren 
des ZTR und ZVR. Da das ZTR unter Bei-
behaltung der jetzigen Gebührenhöhe 
eine unzulässige Kostenüberdeckung 
erzielen würde, wird die Gebühr je Re-
gistrierung von Verwahrangaben, die 
durch Notarinnen und Notare übermit-
telt werden, von 15,00 € auf 12,50 € ge-
senkt. Die Gebühr, die den Aufwand für 
eine weitere Mahnung abdecken soll, 
wird von 8,00 € auf 5,00 € herabgesetzt. 

Beim ZVR hingegen ist die bisherige 
Gebührenhöhe nicht ausreichend, 
um eine unzulässige Kostenunterde-
ckung zu vermeiden. Daher werden die 
Grundgebühren erhöht und zwar für 
private Antragsteller von 18,50 € auf 
26,00 € und für notarielle Vielmelder 
von 16,00 € auf 23,50 €. Die zusätz-
lichen Gebühren, die bei der Regis- 
trierung von mehr als einer Vertrau-
ensperson greifen, werden von 3,00 € 
auf 4,00 € bzw. von 2,50 € auf 3,50 € er-
höht. Für den Standardfall einer nota-
riell beurkundeten Vorsorgevollmacht 
mit zwei Vorsorgebevollmächtigten, 
die von einem Notar registriert wird, 
fallen zukünftig ZVR-Gebühren in Höhe 
von 19,50 EUR an.
 Die neuen Satzungen werden in der 
Dezemberausgabe der DNotZ verkündet 
und treten am 1. Januar 2022 in Kraft.

Festabend
Zum Abschluss der Generalversamm-
lung fand traditionell ein Festabend 
statt. Hierbei konnte für das Grußwort 
der Justizminister von Schleswig-Hol-
stein Claus Christian Claussen gewon-
nen werden, der selbst Rechtsanwalt 
und Notar ist. Er betonte insbesondere 
den hohen Wert der beruflichen Selbst-
verwaltung der Notare und die Wichtig-
keit des ehrenamtlichen Engagements. 
Feierlich verabschiedet wurden neben 
den aus dem Präsidium ausgeschiede-
nen Mitgliedern Herr Dr. Andreas Al- 
brecht und Herr Prof. Dr. Stefan Hügel 
der ehemalige Präsident der Westfä-
lischen Notarkammer Herr Wolfgang 
Jürgens.

> > Über den Autor
Martin  Thelen  ist  Notarassessor  im  Be-
zirk  der  Rheinischen  Notarkammer und 
bei der Bundesnotarkammer in Berlin als 
Referent für die Themen Geldwäscheprä-
vention, Schuld- und Liegenschaftsrecht, 
Kostenrecht und Öffentlichkeitsarbeit zu-
ständig. 
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INTER
NATIONALES

Videokonferenzen wurden wie kaum 
etwas anderes zum Symbol der Arbeit 
während der Pandemie. Auch der 
CNUE hat in der Pandemie die Möglich-
keiten der digitalen Kommunikation 
genutzt und all seine Treffen in die 
virtuelle Sphäre verlegt. So konnte die 
wichtige Arbeit auf europäischer Ebene 
auch während der Kontaktbeschrän-
kungen fortgeführt werden. 
 Ein dauerhafter Ersatz für den per-
sönlichen Austausch können diese „di-
gitalen Tools“ trotzdem nicht sein. Die 
Erleichterung war daher groß, als klar 
war, dass die CNUE-Generalversamm-

lung im September 2021 tatsächlich 
wieder in Präsenz stattfinden sollte – 
nach über 1,5 Jahren ohne persönliche 
Treffen auf EU-Ebene. 
     Die CNUE-Generalversammlung hat-
te eine entsprechend dichte Agenda 
vorzuweisen, denn zahlreiche wichtige 
europäische Projekte stehen an. 

Veranstaltung zur Konferenz zur Zu-
kunft Europas
Schon am Vorabend der eigentlichen 
Generalversammlung traf sich eine 
Taskforce, um den Beitrag des CNUE 
zur „Konferenz zur Zukunft Europas“ 
abzustimmen. Dieses EU-Großprojekt 
möchte die Europäischen Institutionen 
und Werte näher an die Bürger bringen. 

CNUE-GENERALVERSAMM-
LUNG IN BUDAPEST

Delegation der Bundesnotarkammer | Fotos: Bence Fejes

CNUE-Präsident Ádám Tóth
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Dr. David C. König, Prof. Dr. Jens Bormann, Dr. Peter Stelmaszczyk, Dr. Nadja Danninger, Veronika Kormann, Maria Meier, Dr. Maximilian Wosgien, Justizrat Richard Bock

Es umfasst eine digitale Plattform, auf 
der Bürger direkt Ideen austauschen 
können, Europäische Bürgerforen, um 
verschiedene Themen zu erörtern, Ple-
narversammlungen, an denen auch 
Vertreter der Institutionen teilnehmen, 
sowie dezentrale Veranstaltungen von 
Bürgern und Organisationen. Zu einer 
solchen Veranstaltung wird der CNUE 
im Dezember 2021 einladen. Schwer-
punkte der Veranstaltung werden da-

bei insbesondere die Themen Digita-
lisierung und Rechtsstaatlichkeit sein. 
Es ist sehr zu begrüßen, dass auch der 
CNUE die Bedeutung dieses Projekts 
für Europa erkannt hat und sich aktiv 
beteiligen wird. 
 Im Rahmen der Generalversamm-
lung fanden zudem zwei weitere Work-
shops zu aktuellen Themen statt.

Workshops zu aktuell relevanten 
Themen 
Der Workshop “Quo vadis Notariat un-
ter dem europäischen und nationalen 
Wettbewerbsrecht” beschäftigte sich 
angesichts aktueller Entwicklungen mit 
dem Spannungsfeld zwischen der Be-
rufsregulierung und dem Schutz des 
freien Wettbewerbs. In einem weiteren 
Workshop wurden “Best practices zur 
Anpassung der notariellen Tätigkeit 
an die Herausforderungen der Digi-
talisierung” zwischen den Mitglieds- 
notariaten ausgetauscht. Zudem wur-
de von der BNotK und dem spanischen 
CGN zum ersten Mal die EUdoc-Platt-
form live vorgeführt. Diese ermöglicht 
es, qualifizierte elektronische Signatu-
ren ausländischer Notare auf ihre Echt-
heit zu überprüfen und Dokumente 
grenzüberschreitend sicher zu über-
mitteln. Sie enthält ferner ein eigenes 
Videokonferenz-Tool. Die Plattform 
stieß innerhalb der CNUE-Generalver-
sammlung auf großes Interesse, insbe-
sondere, da sie künftig alle Mitglieds-
notariate verbinden soll. Vorbehaltlich 
finaler technischer Tests soll die Um-
setzung möglichst bald beginnen.

Generalversammlung unter ungari-
scher Präsidentschaft 
Die Generalversammlung unter der 
Leitung des CNUE-Präsidenten Ádám 
Tóth, die erste Präsenz-Generalver-
sammlung seit Beginn der ungarischen 
CNUE-Präsidentschaft, war ein voller 

Erfolg und bot die Gelegenheit, The-
men zu diskutieren, welche die Notari-
ate EU-weit noch intensiv beschäftigen 
werden. Hierzu zählen z. B. die Über-

arbeitung der eIDAS-Verordnung oder 
das aktuelle EU-Geldwäschepaket. Die 
BNotK wird diese Themen auch künftig 
kritisch-konstruktiv begleiten. 

> > Über die Autoren
Dr. Peter Stelmaszczyk ist Notarassessor 
im Bezirk der Rheinischen Notarkammer 
und leitet als Geschäftsführer Internatio-
nal das Brüsseler Büro. 
Maria Meier ist Notarassessorin im Be-
zirk der Landesnotarkammer Bayern und 
bei der Bundesnotarkammer in Brüssel 
Referentin für internationale Angelegen-
heiten. 

José Carmelo Llopis Benlloch und Dr. Nadja Danninger bei  
der Präsentation von EUdoc

Prof. Dr. Jens Bormann
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Bei der Formulierung und Erstellung 
von Patientenverfügungen kommt No-
tarinnen und Notaren eine wichtige 
Beratungsfunktion zu. Wenn die Betei-
ligten den Wunsch haben, nach ihrem 
Tod Organe zu spenden und vielleicht 
gar einen Organspendeausweis besit-
zen, ist es wichtig, dass dieser Wunsch 
mit den Regelungen in der Patienten-
verfügung vereinbar ist. Zur Durch-

führung der Organspende ist es näm-
lich erforderlich, nach Feststellung des 
Hirntods vorübergehend die künstli-
che Beatmung und das Herz-Kreislauf- 
System aufrechtzuerhalten.
 Gemeinsam mit der Bundeszentra-
le für gesundheitliche Aufklärung hat 
die Bundesnotarkammer daher eine 
Kurzbroschüre erstellt, die verständ-
lich erläutert, wie eine widerspruchs-
freie Dokumentation der persönlichen 
Entscheidung zu einer Organspende 
in einer Patientenverfügung formu-

liert werden kann. Neben allgemeinen 
Ausführungen zur Patientenverfügung 
und dem Zentralen Vorsorgeregister 
bietet die Broschüre auch praktische 
Tipps und Formulierungsbeispiele. Die 
Broschüre ist unter https://www.notar.
de/themen/notfallvorsorge/patienten 
verfuegung abrufbar. 

ORGANSPENDE IN DER  
PATIENTENVERFÜGUNG

FÜR DIE
PRAXIS 

Foto: Scott Graham | unsplash.com
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EINFÜHRUNG DES ELEK- 
TRONISCHEN URKUNDEN-
ARCHIVS 

Das Elektronische Urkundenarchiv 
wird am 1. Januar 2022 in Betrieb ge-
hen. Das bringt einige Änderungen für 
die notarielle Praxis mit sich: 
 Auf der Ebene der Verzeichnisfüh-
rung wird die Urkundenrolle durch das 
Urkundenverzeichnis ersetzt, Massen-
buch und Verwahrungsbuch durch das 
Verwahrungsverzeichnis. Auf gesetz-
licher Ebene finden sich die Vorschrif-
ten zu diesen Verzeichnissen in den ab 
dem 1. Januar 2022 geltenden Fassun-
gen des § 55 Abs. 2 BeurkG bzw. des  
§ 59a BeurkG und in §§ 7 ff. bzw. §§ 21 
ff. NotAktVV.
 Die wahrscheinlich für den Büro-
ablauf wesentlichste Änderung ist die 
Pflicht zur Führung einer elektronischen 
Urkundensammlung (§ 55 Abs. 3 Be-
urkG). Das bedeutet vor allem, dass alle 
ab dem 1. Januar 2022 neu errichteten 
Urkunden eingescannt und nach § 56 
Abs. 1 BeurkG in die elektronische Form 
überführt werden müssen. Da die (Pa-
pier-)Urkundensammlung künftig nur 

noch für 30 Jahre aufbewahrt wird, wird 
die elektronische Fassung für den Groß-
teil der Aufbewahrungsdauer von 100 
Jahren die Verfügbarkeit gewährleisten 
müssen. Daher muss das Scan-Verfah-
ren nach dem Stand der Technik aus-
gestaltet sein. Die Bundesnotarkam- 
mer hat dafür eine Muster-Verfahrens-
dokumentation erstellt.
 Die elektronisch gespeicherten Do-
kumente werden verschlüsselt in der 
zentralen Infrastruktur der Bundesno-
tarkammer archiviert. Durch Liefereng-
pässe bei den dafür notwendigen spezi-
ellen Chipkarten infolge der weltweiten 
Halbleiterkrise wird dies allerdings zu-
nächst nicht möglich sein. Das ändert 
jedoch nichts daran, dass zum 1. Januar 
2022 das Urkundenverzeichnis und das 
Verwahrungsverzeichnis eingeführt 
werden – und auch nichts daran, dass 
alle Urkunden einzuscannen, mit einem 
Übereinstimmungsvermerk zu verse-
hen und zu signieren sind. Lediglich die 
Verschlüsselung und Übertragung in 
das Rechenzentrum kann erst später 
erfolgen. Ausführlichere Informationen 
hierzu finden Sie im Rundschreiben der 
Bundesnotarkammer Nr. 11/2021 vom 

21. Oktober 2021.
 Alle Informationen und Materialien 
zum Elektronischen Urkundenarchiv, 
insbesondere die Muster-Verfahrens-
dokumentation, relevante Rundschrei-
ben, Antworten auf häufig gestellte 
Fragen und Erklärfilme finden Sie im in-
ternen Bereich der Homepage für das 
Elektronische Urkundenarchiv unter 
www.elektronisches-urkundenarchiv.
de, der aus dem Notarnetz zugänglich 
ist. Die Seite wird in den kommenden 
Wochen regelmäßig aktualisiert.

> > Über den Autor
Dr. Sebastian Löffler ist bayerischer No-
tar a. D. und seit November 2017 bei 
der Bundesnotarkammer tätig, seit März 
2021 als IT-Geschäftsführer.
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MINE

WORKSHOP DER FIU UND 
BNOTK ZUR GWGMELDV-
IMMOBILIEN

Seit 1. Oktober 2020 ist die Verord-
nung zu den nach dem Geldwäsche-
gesetz meldepflichtigen Sachverhalten 
im Immobilienbereich (GwGMeldV-
Immobilien) in Kraft. Die Verordnung 
hatte erhebliche Auswirkungen für 
die notarielle Praxis. Die wichtigsten 
Fragen hierzu werden in diesem ge-
meinsamen Workshop der Financial 
Intelligence Unit (FIU) und der Bundes-

notarkammer (BNotK) behandelt. Da-
bei besteht auch die Möglichkeit eines 
Erfahrungsaustausches. Themen sind 
insbesondere: 

> > Form und Inhalt von Verdachtsmel-
dungen

> > Aktuelle Entwicklungen und Typo-
logien der Geldwäsche anhand von 
Fallbeispielen

> > Aktuelles zur Kommunikation mit 
den Verpflichteten 

> > Häufig gestellte Fragen und recht-
liche Problemfälle 

Referenten:
> > Malgorzata Kuszewska-Rode, FIU
> > Christine Lustig, FIU
> > Marlene Kellendorfer, FIU
> > Martin Thelen, BNotK 

Veranstaltungsort:  
online, Einwahldaten unter dem Link 
www.bnotk.de/intern/workshop-gwg
Veranstaltungszeit:  
Mittwoch, 24.11.2021,  
von 14:00 bis 16:00 Uhr
Kostenbeitrag: kostenfrei
Anmeldung: nicht erforderlich

Foto: Nathan Dumlao | unsplash.com
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ERKLÄRFILM  
ZUM TESTAMENT

Gemeinsam mit dem Deutschen No-
tarverein hat die Bundesnotarkammer 
einen weiteren Erklärfilm produzieren 
lassen. Nach dem ersten Video zum 
Immobilienkauf geht es dieses Mal um 
das Thema Testament. Die zahlreichen 
Aufrufe des ersten Erklärfilms zeigen 
die hohe Nachfrage nach qualitativ 
hochwertigen Video-Inhalten von se-
riösen Quellen. Um dieser Nachfrage 
nachzukommen, steht der Film allen 
Interessenten auf dem Informations-
portal der Bundesnotarkammer unter 
www.notar.de/themen/vererben-und-
schenken/erklaerfilm zur Verfügung. 
Gerne können Sie auf Ihrer Webseite 
auf den Film verweisen und diesen kos-
tenfrei verlinken. 
 Gegen eine Lizenzgebühr bietet 
der Deutsche Notarverein außerdem 
eine direkte Einbindung des Videos auf 
Ihrer Webseite an. Weitere Informa-
tionen finden Sie unter www.dnotv.de/
services/erklaervideos/.

Seit dem Relaunch der BNotK Aktuell 
gibt es unsere Zeitschrift auch in einem 
digitalen Format. Lesen Sie alle Inhal-
te im komfortablen E-Mail-Format auf 
Ihrem PC, Smartphone oder Tablet. Ein 
virtuelles Inhaltsverzeichnis und die 
Möglichkeit, via Verlinkungen einzel-
ne Artikel direkt anzusteuern, ermög-
lichen Ihnen ein komfortables Lesen 
auch von unterwegs. Registrieren Sie 
sich unter www.bnotk.de/aufgaben-
und-taetigkeiten/zeitschriften/bnotk-
aktuell.

Wir gratulieren Herrn Notar Dr. Wolf-
gang Reetz, der am 19. August 2021 sei-
nen 60. Geburtstag feiern durfte. Herr 
Dr. Reetz setzt sich seit Beginn seiner 
beruflichen Karriere für das deutsche 
Notariat ein. Als Geschäftsführer der 
Ländernotarkasse kam er schon früh 

mit berufspolitischen Themen in Kon-
takt. Seit Oktober 2009 ist er Mitglied 
im Ausschuss für Familienrecht bei der 
Bundesnotarkammer. Neben seiner 
Tätigkeit als Notar in Köln hält Herr  
Dr. Reetz zudem zahlreiche Fachvorträ-
ge und Fortbildungsveranstaltungen. 
Für sein Engagement danken wir ihm 
ganz herzlich und wünschen ihm alles 
Gute für die kommenden Lebensjahre.

Ebenso herzlich gratulieren wir dem 
Präsidenten der Notarkammer Sach-
sen-Anhalt, Herrn Notar Uwe Breuer, 
der am 7. November 2021 seinen 60. 
Geburtstag feierte. Herr Breuer en-
gagiert sich seit über 20 Jahren für 
unseren Berufsstand, zunächst in ver-
schiedenen Positionen innerhalb des 
Notarverbundes Sachsen-Anhalt und 
seit 2002 im Vorstand der Notarkam-
mer Sachsen-Anhalt. Für diesen fort-
währenden Einsatz bedanken wir uns 
recht herzlich und schicken ihm die al-
lerbesten Grüße. 

Foto: Milk-Tea | unsplash.com
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BNOTK AKTUELL AUCH  
IM DIGITALEN FORMAT
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Fragen: Martin Thelen

Seit 1. Oktober 2020 ist die Verordnung zu den nach dem Geld-
wäschegesetz meldepflichtigen Sachverhalten im Immobilien-
bereich (GwGMeldV-Immobilien) in Kraft. Durch die Erweiterung 
der Verdachtsmeldepflicht für die Berufsgeheimnisträger hat der 
Gesetzgeber auf die besonderen Geldwäscherisiken im Immobi-
lienbereich reagiert. Wir haben hierzu Herrn Schulte interviewt.

Seit knapp über einem Jahr ist die GwGMeldV-Immobilien in 
Kraft. Wie lautet Ihr erstes Fazit?
Seit Einführung der Geldwäschegesetzmeldepflichtverord-
nung-Immobilien zum 1. Oktober 2020 verzeichnen wir im 
Bereich des Immobilienhandels ein erheblich gestiegenes 
Wachstum von Meldungen der Notarinnen und Notare. Be-
lief sich die Anzahl der im Jahr 2019 abgegebenen Meldun-
gen dieser Verpflichtetengruppe noch auf eine zweistellige 
Gesamtanzahl, so gingen im Jahr 2020 insgesamt 1.629 Mel-
dungen von Notarinnen und Notaren bei der FIU ein. Das ist 
ein Trend, den ich sehr begrüße.

Gibt es Sachverhalte, die besonders häufig gemeldet wurden? 
Was passiert mit den Verdachtsmeldungen?
Die Notarinnen und Notaren melden uns besonders häufig 
zur „(teilweisen) Zahlung der Gegenleistung vor Abschluss 
des Rechtsgeschäftes“ sowie zur „Weiterveräußerung bin-
nen drei Jahren zu einem erheblich abweichenden Preis“. 
Hierzu ist allerdings zu bemerken, dass es mit Blick auf die 
sehr dynamische Immobilienkonjunktur durchaus plausible 
Gründe für diese Sachverhaltskonstellationen geben kann. 
Beispielsweise ist es nicht unüblich, dass sich Immobilienver-
käufer das ernsthafte Kaufinteresse durch die Leistung einer 
Anzahlung des Kaufpreises vor Vertragsabschluss nachwei-
sen lassen. Zudem tragen die anhaltenden und zum Teil sehr 
gravierenden Preissteigerungen in vielen Segmenten des 
Immobilienmarktes zu einer hohen Anzahl entsprechender 
Meldungen bei, ohne dass systematische Hinweise auf nicht 
nachvollziehbare Preissteigerungen existieren. Bei relevan-
ten Auffälligkeiten übernehmen wir diese Meldungen in die 
vertiefte Analyse und sofern sich hierbei Anhaltspunkte für 

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder sonstige Straf-
taten ergeben, übermitteln wir das Analyseergebnis nebst 
weiterer sachdienlicher Informationen unverzüglich an die 
zuständigen Strafverfolgungsbehörden.

Die Notarinnen und Notare sind nach der Anzahl der Regis-
trierungen bei der FIU die größte Verpflichtetengruppe, nach 
der Anzahl der Verdachtsmeldungen die drittgrößte. Es hat 
sich also viel getan im letzten Jahr. Hat die FIU trotzdem noch 
Anregungen für die notarielle Praxis?
Im Zuge kontinuierlicher Sensibilisierungsmaßnahmen und 
Informationsinitiativen konnten wir neben der bemerkens-
werten Steigerung zugehöriger Verdachtsmeldungen Steige-
rungen in der Meldequalität erreichen, wobei ich der Praxis 
an dieser Stelle gerne zusätzlich folgende wichtige Hinweise 
geben möchte:
 Im Rahmen der Abgabe einer Verdachtsmeldung sollten 
die Verpflichteten darauf achten, diese so vollständig wie 
möglich abzugeben. Insbesondere hilft es uns, wenn alle 
vorliegenden Daten – wie zum Beispiel das Geburtsdatum 
und die Adresse der erfassten Person bzw. die Angaben zu 
den Vertretungsverhältnissen bei juristischen Personen – ex-
akt enthalten sind, um aufwändige Datenpflegearbeiten im 
Nachgang zu reduzieren. Denn nur korrekte und vollständi-
ge Angaben befähigen die Analystinnen und Analysten der 
FIU dazu, die übermittelten Daten präzise zu verarbeiten und 
umfangreiche Datenbankrecherchen vorzunehmen.
 Ebenso wichtig ist es, den in der Verdachtsmeldung an-
zugebenen Sachverhalt so aussagekräftig und schlüssig wie 
möglich zu beschreiben, um etwaige Rückfragen der Analys-
tinnen und Analysten der FIU weitestgehend zu vermeiden. 
In diesem Zusammenhang möchte ich ergänzend auf die Pu-
blikationen der FIU zur Anwendung der Software goAML, ins-
besondere auf das „Handbuch goAML Web Portal“ sowie die 
weiteren Hinweise und ergänzenden Merkblätter verweisen. 
Diese und weitere Informationen sowie die Kontaktdaten 
der FIU finden Sie auf unserer Homepage www.fiu.bund.de. 

Christof Schulte,  
Leiter der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 
(Financial Intelligence Unit – FIU) 
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Können Sie bereits beurteilen, ob die Steigerung der Anzahl 
der Meldungen auch zu Ermittlungserfolgen beigetragen hat?
Zunächst einmal möchte ich betonen, dass grundsätzlich jede 
einzelne übermittelte Meldung einer Notarin bzw. eines No-
tars ein kleines Puzzlestück für einen „großen Geldwäsche-
fall“ sein kann. Auch jene Meldungen, die für sich genommen 
möglicherweise zunächst nicht relevant erscheinen, können 
mit mehreren anderen Meldungen in Verbindung stehen und 
somit in der Gesamtbetrachtung sehr bedeutungsvoll sein. 
Insofern begrüße ich die aktuelle Entwicklung des Melde- 
aufkommens im Immobiliensektor ausdrücklich. Konkre-
te Auswertungen hierzu können wir allerdings erst in der 
Rückschau auf das gesamte Jahr 2021 erstellen, sodass ich 
belastbare Aussagen zu möglichen Ermittlungserfolgen der 
Strafverfolgungsbehörden, die naturgemäß nur in einem 
zeitlichen Versatz zu unseren Abgaben erfolgen können, 
noch nicht treffen kann.

Alleine durch mehr Verdachtsmeldungen wird sich das Pro- 
blem der Geldwäsche im Immobilienbereich nicht lösen las-
sen. Was müsste aus Ihrer Sicht noch passieren?
Ich denke, dass wir mit der Einführung der Geldwäsche- 
gesetzmeldepflichtverordnung-Immobilien und den flankie-
renden Sensibilisierungsmaßnahmen schon einen großen 
Schritt in die richtige Richtung gegangen sind. Hierauf auf-
bauend gilt es – gemeinsam mit den zuständigen Aufsichts-
behörden der Länder – alle Akteurinnen und Akteure des 
Immobiliensektors fortlaufend für relevante Fälle der Geld-
wäsche und Terrorismusfinanzierung sensibilisiert zu halten, 
um dieses Dunkelfeld noch weiter auszuleuchten.

Die Verdachtsmeldezahlen steigen seit Jahren kontinuierlich, 
im Jahr 2020 wurden insgesamt knapp 145.000 Meldungen ab-
gegeben. Wie begegnet die FIU den damit verbundenen Her-
ausforderungen?
Die Antwort auf das immense Wachstum der eingehenden 
Meldungen kann nur sein, dass die FIU ihre Prozesse wei-
terhin – selbstverständlich unter Beteiligung und Berück-
sichtigung der Interessen der Strafverfolgungsbehörden 

der Länder – risikobasiert ausrichtet und darüber hinaus 
kontinuierlich intensiviert, um Geldwäsche und Terrorismus- 
finanzierung noch effektiver sowohl national als auch inter-
national zu verhindern und zu bekämpfen. Hierzu sind wir 
mit den zuständigen Behörden im regelmäßigen, konstrukti-
ven Dialog. Darüber hinaus werden wir insbesondere sowohl 
die operative Analyse der FIU stetig mit weiteren Personal-
zuführungen stärken als auch die Operativprozesse der FIU  
fortentwickeln und diese fortlaufend evaluieren. Dazu haben 
wir gerade eine unabhängige, externe Beratung durchge-
führt.

Bei der Geldwäschebekämpfung ist viel im Fluss. Welche The-
men sehen Sie in den nächsten Jahren auf uns zukommen?
Die mit der konstant fortschreitenden Globalisierung einher-
gehende Ausdehnung weltumspannender Geldwäschenetz-
werke, über die international agierende Tätergruppierungen 
u. a. versuchen, ihre inkriminierten Gelder überwiegend in 
deutsche bzw. europäische Immobilien zu schleusen, müs-
sen wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln ver-
hindern. Nur durch gemeinsame, internationale Anstren-
gungen und ein harmonisiertes Vorgehen kann es gelingen, 
Schlupflöcher in Steueroasen zu schließen und größtmögli-
che Transparenz im Immobiliensektor zu schaffen, um insbe-
sondere die häufig schwer erkennbaren und zumeist multi-
nationalen Verflechtungen der hinter den Immobilienkäufen 
stehenden wirtschaftlich Berechtigten ausfindig zu machen.

Vielen Dank für das Interview! 

> > Über den Gesprächspartner
Christof Schulte ist Jurist und leitet seit 2018 die Zentralstelle für 
Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit 
– FIU) mit Sitz in Köln. Zuvor war Herr Schulte mit vielfältigen 
Führungsaufgaben in der Generalzolldirektion sowie im Bundes-
ministerium der Finanzen betraut.

“Wir verzeichnen ein erheblich gestiegenes 
Wachstum von Meldungen der Notarinnen 
und Notare. Das ist ein Trend, den ich sehr  
begrüße.”
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